
Dass Zahnärzte ihre Praxis an einen In-
vestor verkaufen, ist seit der Zulassung 
von fachgruppengleichen MVZ durch das 
Versorgungstärkungsgesetz im Jahre 2015 
möglich und wurde in der Vergangen-
heit nicht selten praktiziert. Dass ein Zahn-
arzt aber eine Praxis vom Investor zurück-
kauft, ist höchst selten. 

In Hamburg ist das kürzlich der Fall ge-
wesen. Kammervizepräsidentin und Orga-
nisatorin des Stammtisches, Dr. Kathleen 
Menzel, hatte daher den Kollegen, der den 
Rückkauf erfolgreich durchführte, zum 
Stammtisch eingeladen: Dr. Stefan Triebs-
wetter. Dr. Triebswetter ist Oralchirurg in 
Niendorf. Er hat die Praxis von den Inves-
toren zurückgekauft und ist dort seitdem 
alleiniger Praxisinhaber. Beim Stamm-
tisch junger Zahnärzte schilderte er seine 
Erfahrungen von der Übernahme der 
Praxis durch Investoren über die Praxis-
ausübung mit den Investoren bis hin zum 
Praxisrückkauf. 

Er erinnerte eingangs an die Einführung 
von Medizinischen Versorgungszentren 
im Jahre 2004, die insbesondere die Ver-
sorgung in der Fläche zum Ziel hatte. An-
hand von Daten, zum Beispiel aus dem 
Statistischen Jahrbuch der KZBV, zeigte er 
auf, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. 
Im Gegenteil: Die Investoren haben Praxen 
weit überwiegend in Ballungsgebieten mit 
hoher Kaufkraft gekauft. In der Fläche 
� nden sich dagegen kaum MVZ.

Sodann stellte er die Versprechen der In-
vestoren seinen persönlichen Erfahrungen 
gegenüber. Geworben werde insbeson-
dere mit Work-Life-Balance, insbesondere 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Hierzu zitierte er eine Statistik, nach der 
die Teilzeitquote in Investoren-MVZ ge-
rade geringer ist als in anderen Praxen. 

Die beworbene Konzentration nur auf die 
Zahnmedizin habe er nicht erlebt, man 
habe sich zum Beispiel selbst mit der Ge-
winnung und Betreuung der Mitarbeite-
rinnen befassen müssen. 

Und auch die Aussicht auf modernste 
Praxisausstattung werde jedenfalls dann, 
wenn die von den Investoren erhofften 
Umsätze und Gewinne nicht erreicht wür-
den und Investitionen zurückgestellt wür-
den, nicht erfüllt. Zudem dürften vor Ort 
nur Entscheidungen über geringe Sum-
men getroffen werden und die Zahnärzte 
hätten dabei nur ein eingeschränktes Mit-
spracherecht.

Er sei daher froh, dass er die Praxis zurück-
kaufen konnte und nun alle Entscheidun-
gen selbst und eigenverantwortlich tref-
fen könne.

Dr. Triebswetter befasste sich abschlie-
ßend mit der Frage, welche Vorgaben an 
Investoren-MVZ gestellt werden sollten, 
damit sie den gewünschten positiven Bei-
trag zur (zahn-)medizinischen Versorgung 
der Bevölkerung leisten können:

• Räumliche Nähe zu einem 
Krankenhaus

• Standorte in strukturschwachen 
Regionen

• Versorgung vulnerabler Gruppen
• „50 + 1“-Regelung, d. h. die 

Mehrheit der Gesellschaftsanteile 
in (zahn-)medizinischer Hand

Dr. Menzel bestätigte, dass dies die zahn-
ärztlichen Forderungen sind, die sie immer 
wieder in Gesprächen mit der Politik in 
Hamburg wie auf Bundesebene vortrage. 

Die Diskussion um die Regulierung der 
iMVZ dauert weiter an.

Dieser Beitrag erschien im Hamburger Zahn-

ärzteblatt 3/2026. 

Wir bedanken uns bei der Zahnärztekammer 

Hamburg für die freundliche Nachdruckgeneh-

migung. 

„Ich wollte wieder selbst entscheiden“
Hamburger Oralchirurg kauft seine Praxis zurück

Medizinische Versorgungszentren soll-
ten ursprünglich die Flächenversor-
gung mit stabilisieren, sehr schnell je-
doch geriet das lukrative Praxismodell 
in den Blick von versorgungsfremden 
Investorengruppen. Seitdem reißt die 
Diskussion um Renditeorientierung 
und Regulierung der iMVZ-Landschaft 
nicht mehr ab. Dass ein früherer Pra-
xisinhaber seine Praxis wieder zurück-
kauft, ist eher ungewöhnlich. So ge-
schehen jedoch in Hamburg. 
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